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 27. Januar 2018 

Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 35 B der Gemeinde Trittau 

Gemeindevertretung vom 16.11.2017 - Unsere Stellungnahme im Rahmen der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung  

 

Sehr geehrte Damen  und Herren, 

hierdurch zeigen wir an, dass wir gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes Einwendungen geltend 
machen. 
 
Wie Sie wissen betreiben wir in unmittelbarer Nachbarschaft des Plangebietes seit 2007 eine Discothek, mit 
deren Betrieb sowohl Lärm- als auch Lichtemissionen entstehen. Ich beziehe mich mit dieser erneuten 
Stellungnahme  inhaltlich nochmal vollumfänglich auf meine Schreiben vom 30.3.2015, 7.5.2015, 20.11.2015 
und 28.8.2017 an den Herrn Bürgermeister, welche vollumfänglich Bestand haben und ich als Bestandteil 
meiner heutigen Einwendungen aufrecht erhalte.  

Es bleibt dabei: Im Falle einer Realisierung des Wohngebietes in der Art und Weise wird es aufgrund der von 
der Diskothek und den davor liegenden Parkplatzflächen ausgehenden vielfältigen Störungen, vor allem auch 
spätabends und am Wochenende, unweigerlich dazu führen, dass zukünftige Bewohner und vor allem 
zukünftige Wohnungs- und Eigenheimbesitzer aus dem Gebiet des B-Plans 35 B gegen unsere Disco 
vorgehen werden. 



 
 
     
Wie hiesige Urteile in vergleichbaren Fällen zeigen, erfahren Anwohner Emissionen einer Disco, obwohl 
rechtlich im zulässigen Rahmen,  stets sehr subjektiv. Parkplatzlärm mit kurzzeitigen Spitzen und das Rufen 
und Schreien von jungen Menschen bei der An- und Abreise ist zudem schwer messbar und nachweisbar. 
Selbst wenn eine Lärmemission durch aufpassende Sicherheitskräfte oder dergleichen nicht direkt von 
unseren Parkflächen oder gar dem Discogebäude ausgehen würde, so würde doch jedwede Störung durch 
die Anwohner subjektiv der Disco zugerechnet werden. Ein nächtliches Discogeschäft mit so dicht 
angrenzendem Wohngebiet ist allgemein unverträglich. 

Dies alles birgt die erkennbare Gefahr, dass  sich Anwohner später belästigt fühlen und mit Nachdruck den 
Betrieb der Discothek einschränken oder gar stoppen wollen, was unseren wirtschaftlichen Betrieb 
gefährden würde und zu unkalkulierbaren Betriebsrisiken führen wird. Sollten sich Einschränkungen für 
unseren Gewerbebetrieb daraus ergeben, werden wir Ansprüche gegen die Gemeinde geltend machen 
müssen. Wir haben hier über Jahre investiert und unseren Betrieb auf eine gewisse Dauer ausgerichtet und 
mit der Rechtssicherheit des  Gewerbegebietes in Trittau geplant. Wir sind sicher, dass das Neubaugebiet in 
der ausgelegten Art und Weise zu nachteiligen Auswirkungen für unseren Betrieb führen wird und sich mit 
einem Disco Betrieb in unmittelbarer Nähe nicht verträgt. 

Wir bitten um Berücksichtigung unserer Einwendungen, insbesondere auch der angeführten Schreiben aus 
den vergangenen Jahren,  im weiteren Verfahren. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 



  
16-FEB-2018 1053 

EMPFANGEN 15/02/2018 10:19 
   Page:1/2 

·1/ Gemeinde Trittau
Der Bürgermeiste 
Fachdienst Planu 
Europaplatz -S 

· 22946 Trittau

und Umwelt 

lanes 35B· 

 

 
 

 

 
  

�--15.02.20 8 

ach § 3 Abs. BauBG 

Sehr geehrte Damen und erren, 

hierdurch zeigen wir a�, ! aß wir gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes Einwendungen geltend 
machen. 

1 
· 

In unmittelbarer Nachba f.chatt· des Plangebietes betreiben wir seit 1998 eine Kompostierungsanlage für
getrennt gesamme.lte Bio bfälle aus den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg. Diese Anlage wurde 
mit Bescheid des lande 

1
amtes für Landwirtschaft Umwelt und ländliche Räume nach dem BlmSchG

genehmigt und tuletzt im ahr 2012 um eine Ve'rgärungsanlage mit Nebenanlagen erweitert. Mit Antrag vom 
Februar 2015 wurde eine !Kapazitätserhöhung auf 38:000 t/a in einem Genehmigungsverfahren nach § 16 
BlmSchG beantragt und r chtskräftig genehmigt. Nach BimSchG Nr. 8.5.1. EG handelt es sich um eine nach 
IED (Jndust Emission Dir 1ctive 2010 75 EU nach 5.3. b i überwachun s flichti e Anla e. 

Bei dem Betrieb der ·Anl �e entstehen sowohl Lärm- als auch Geruchsemissionen durch die ·sehandlung 
sowie Verkehr. Die Anlief rung und BehandJung des vorrangig kommunalen Materials erfolgt im Auftrag der 
zuständigen regionalen nd kommunalen Gebietskörperschaft - der AWSH Abfallwirtschaft Südholstein 
GmbH. 

1 Die Ausweisung eines hngebietes im direkten Umfeld unseres abfallwirtschaftlichen Betriebes wird 
zwangsläufig zu einer B binträchtigung unseres unternehmerischen Handelns in der Erfüllung unserer 
kommunalen Verträge fü 1 ren. Nach Erfahrungen, die uns aus Schleswig-Holstein vorliegen, berichtet die
Wohnbevölkerung, spezie I und häufig, in den Sor:nmennonaten, sehr subjektiv und nur schwer nachweis-

· und messbar, von Geru hsbeeinträchtigungen, die von abfallwirtschaftlichen Betrieben (Insbesondere
1 

Behandlungsanlagen für B o- und Grünabfälle) ausgehen.

15.02.2018 Sstte 1 · 
van� ' 
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16.02.2018 

Aufstellung des Babauungaplanes 36B 
Stellungnahme im Rahmen der Öffentllchkeltabateiligung nach § 3 Abs. 2 BauBG 

Sehr geehrte Damen lJnd Herren, 

hierdurch zeigen wir an, dass wir gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes .Elnwen-
. dungen geltend machen. 

Unsere Stellungnahme ist diesem Schreiben als Anlage beigefügt. 

Wir bitten um Berüeksichtlgung unserer Einwend1Jngen im weiteren Verfahren 
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Bebauungsplan Gemeinde Trittau Nr. 35 8 fllr das Gebiet zwischen 
Großenseer Straße und Ziegelbergweg sowie Bürgerstraße und Alter Markt) 

Offenttlchkeltebetelllgung gern.§ 3 (2} BauGB vom 18.01.2018-19.02.2018 

  

tatsächlich lückenlos in der erforderlichen Form sichergestellt werden wird, ohne dass 
wir als Betreiber und Vorhabenträger im Bereich Technologiepark möglicherwelse ge- · 
zwungen wären, ggf. jede einzelne Baugenehmigung anzufechten. 

Wir bmen um Berücksichtigung Im weiteren Verfahren. 

Ansprechpartner für Rückfr,agen; 
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